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Aktivierung Älterer in der Stadt Passau 
 
Josef Loher 
Sozialamtsleiter Stadt Passau 
Rathausplatz 2 
94030 Passau 
 
 

Die Passauer Seniorenveranstaltungen  
gibt es seit 1995; Träger ist die Stadt. Durchgeführt werden sie konkret von der 
Sozialverwaltung und dem Seniorenbeirat in Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Helfern. 
Jährlich gibt es ca. 60-65 Veranstaltungen.  
 
Ziel  ist, ältere Menschen zu mobilisieren und diese aktiv in das öffentliche Leben einzubinden, 
sie zu interessieren für Kultur, Sport und Wissensbildung um über diese Anreize soziale 
Kontakte zu erhalten oder die Chance für neue grundsätzlich zu eröffnen. Wir wissen, dass es 
aktuell immer noch einen kriegsbedingt deutlich höheren Frauenanteil in der 
Seniorenbevölkerung gibt der bedauerlicherweise Mobilitätsdefizite hat, so dass die 
Beteiligungschancen speziell dieses Personenkreises nicht optimal genutzt werden können. 
Letztlich soll deshalb über die Veranstaltungsreihe. Isolation verhindert oder wieder 
aufgebrochen werden, sollte diese bereits eingetreten sein. Die Passauer 
Seniorenveranstaltungen wollen auf keinen Fall in Konkurrenz zu bereits bestehenden 
Angeboten treten. Sie werden stets und im besonderen darauf geprüft bzw. angeboten nach 
seniorenspezifischen Gesichtspunkten (Zeitpunkt, Dauer, Belastung, Kosten). Die 
Teilnahmegebühren sind gering. 
 
Das Angebot ist flexibel, d.h. es gibt keine Begrenzung auf einen Themenkreis; was aber nicht 
heißt, dass „das Rad stets neu erfunden werden müsste“. Im Gegenteil, ein gewisser Stamm 
der Angebotsstrukturen bleibt und wird individuell ergänzt.  
 
Die Kosten liegen bei jährlich ca. 20.000,- € und lassen sich über Eintrittsgelder, Spenden und 
Annoncenverkauf nahezu refinanzieren. Defizite trägt die Stadt. Sie sind überschaubar und 
bewegen sich zwischen 2 500,- und 5.000,- € jährlich ohne Redaktionskosten. 
 
Jährlich nehmen etwa 5000 Passauer diese Angebote in Anspruch, die sich grundsätzlich an 
die gesamte Seniorenbevölkerung richten. Die Nachfrage ist derzeit steigend und insgesamt 
größer als das Angebot. Umfragen haben ergeben, dass 100% der Befragten mit den 
Veranstaltungen mindestens gut bis sehr zufrieden sind. Ein eventuell notwendiger Ausbau des 
Programms dürfte nur über höheres ehrenamtliches Engagement erreichbar sein, aber wohl 
auch über höhere Ausgaben, die folgerichtig dann aber auch zu höheren Beteiligungsgebühren 
führen würden. Genau das aber möchten die Veranstalter nicht, weshalb es trotz der starken 
Nachfrage zumindest mittelfristig so bleibt wie es ist.  
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Was erreicht die Stadt mit dem Veranstaltungsprogramm? 
Sicherlich wird das zuvörderst gesteckte Ziel wie oben beschrieben erreicht; zumindest lässt 
sich das anhand der jahrelangen Erfahrungen so bestätigen. Die Stadt ergänzt  aber auch das 
allgemeine und vielfältige Angebot aller Segmente durch ein zusätzliches, das es so nicht 
überall gibt und sie trägt dazu bei, dass sich Senioren in der Stadt sehr wohl fühlen können; 
auch wenn dies nur ein kleiner Beitrag ist, so ist dieser aber doch ein Zeichen, dass man von 
städtischer Seite stets ein offenes Ohr hat für die älteren Mitbürger. Als „Nebenprodukt“ hat sich 
das Erscheinungsbild einer Sozialverwaltung, das man überregional eher schwierig einordnen 
muß, gewandelt.   
 
Seniorenveranstaltungen anzubieten bedeutet Kreativarbeit mit Organisation zu verbinden. 
darüber hinaus wird auch Kontinuität abgefordert und man braucht „etwas Herzblut“, Mitarbeiter 
somit, die sich der Sache verschreiben. Die Passauer Seniorenveranstaltungen lassen sich 
sicherlich in Kleinstädten, vielleicht auch in Städten bis zu 60 - 70 000 Einwohnern so oder 
ähnlich durchführen. Bei größeren Städten müsste die Idee neu konzipiert werden. 
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Leitbildentwicklung in der Seniorenarbeit am Beispi el des Landkreises Dingolfing-Landau 
 
 

 

 
Senioren 

im Landkreis 
Dingolfing-

Landau  

 

 

 
 

Leitbildentwicklung in der Seniorenarbeit 
im  

Landkreis Dingolfing-Landau 
 
Durch die Agenda 21 wurden die Kommunen aufgefordert, ein Programm zu entwickeln, um die 
hohen Anforderungen, die in Zukunft an die Menschen in unserem Land – insbesondere Jugend 
und Senioren – gestellt werden, zu meistern. 
Der Landkreis Dingolfing-Landau hat daraufhin beschlossen, ein Leitbild für die Jugend und die 
Senioren zu erstellen. Das für Senioren wurde im November 2006 in einem 2-tägigen Workshop 
erarbeitet, unterstützt durch das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung. Die Moderation 
übernahm die Schule für Dorf- und Landentwicklung Plankstetten. 
Ein Redaktionsteam hat aus den Arbeitsblättern der Workshops am 07. und 12. Dezember 2006 
das Leitbild für den Landkreis Dingolfing-Landau erstellt. 
Damit die Ziele des Seniorenleitbildes auch umgesetzt werden, gründete man am Ende der 
Workshops eine Initiativgruppe Seniorenleitbild. Dieses Team begann seine Arbeit im Januar 
2007, wählte als Erstes einen Vorsitzenden, einen Stellvertreter und einen Schriftführer und 
nahm gleichzeitig seine Arbeit auf. 
In dieser ersten Sitzung wurden die zunächst wichtigsten Schritte und die über-geordneten Ziele 
des Seniorenleitbildes vorbereitet: 
 

1. Eine Koordinationsstelle für den Landkreis Dingo lfing-Landau soll bestellt 
werden. 

2. Seniorenbeauftragte für die Märkte und Gemeinden  sollen installiert werden. Die 
Städte Dingolfing und Landau hatten bereits einen g ewählten Seniorenbeirat. 

3. Ein Etat für Sach-, Personal- und sonstige Koste n wurde beantragt. Der 
Kreisausschuss genehmigte am 02.03.2007 diesen Etat  (20.000,00 EUR). 

4. Das Leitbild wurde zur Abstimmung durch den Krei stag vorbereitet und am 
23.07.2007 dem Kreistag vorgestellt, der es einstim mig verabschiedet. 
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Die Initiativgruppe arbeitet überparteilich und ehrenamtlich.  
In weiteren Sitzungen wurde zur Bestellung einer Koordinationsstelle für den Landkreis eine 
Wirtschaftsmatrix erarbeitet. Gegenübergestellt wurden: freie Verbände – freie Mitarbeiter – 
Landratsamt. Diese Dokumentation wurde am 14.05.2007 dem Kreisausschuss vorgelegt. 
Die Entscheidung fiel aufgrund seiner besseren Strukturen zu Gunsten des Landratsamtes aus. 
In zwei Bürgermeisterversammlungen konnte das Leitbild allen Bürgermeistern des Landkreises 
dargelegt werden. Die wesentlichen Inhalte und Zielsetzungen sind in vier Handlungsfelder 
gegliedert: 
 

1. Lebensqualität, Mobilität, Infrastruktur 
2. Integration, Teilhabe, Politik und Wirtschaft 
3. Kultur, Bildung und religiöse Lebensgestaltung 
4. Soziales, Pflege und Ehrenamt 

 
Bei dieser Gelegenheit wurden die Bürgermeister eindringlich für das Thema 
Seniorenbeauftragter sensibilisiert.  
Bis Ende 2007 waren dann in 10 der 15 Märkte und Gemeinden des Landkreises 
Seniorenbeauftragte durch den Gemeinderat bestellt. Im Landratsamt richtete man am 
02.11.2007 eine Seniorenkontaktstelle beim Amt für Soziales und Senioren ein. 
 
Nach der Kommunalwahl im März 2008 erfolgte für die restlichen Gemeinden bei den ersten 
Sitzungen des neuen Markt- bzw. Gemeinderates ebenfalls die Bestellung von 
Seniorenbeauftragten. 
 
Ab November 2007 stellte die Initiativgruppe in mehreren Kommunen des Landkreises 
zusammen mit dem Amt für Soziales und Senioren das Seniorenleitbild vor. Hierzu hatte  der 
jeweilige Bürgermeister eingeladen. Zielgruppen waren Verbände, Kirchen und alle mit 
Seniorenarbeit betrauten Personen. 
Aus den Ergebnissen dieser Veranstaltungen wurden weitere Programme für Senioren 
entwickelt. 
Um die Seniorenarbeit im Landkreis weiter zu stabilisieren und auszubauen werden jährlich 
zwei bis drei Arbeitstagungen mit den Seniorenbeauftragten, den Senioren-beiratsvorsitzenden, 
der Initiativgruppe und der Koordinationsstelle durchgeführt. Die entsprechenden Protokolle 
gehen neben den Teilnehmern auch an die Bürgermeister, wobei der Tagesordnungspunkt 
Erfahrungsaustausch von großer Bedeutung ist. Weiterhin wird bei diesen Tagungen gebeten, 
jährlich an die Bürgermeister, Stadt- und Gemeinderäte zu berichten.  
Ein ebenso wichtiger Punkt des Leitbildes ist die Öffentlichkeitsarbeit, die von allen intensiv 
ausgeführt wird. 
 
Zur Umsetzung des Leitzieles: „Den Senioren ein lebenslanges Lernen zu ermöglichen“, 
wurden auch PC-Grundkurse, Internet- und Handykurse durchgeführt. 
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Die Initiativgruppe hat seit Beginn ihrer Arbeit folgende Broschüren erarbeitet: 
 
Seniorenwegweiser    Auflage 14.000 Stück (Abgabe a b 65. 

Lebensjahr), finanziert überwiegend durch 
Werbung 

 
Flyer für Seniorenbeauftragte  Auflage 5.000 Stück,  finanziert aus dem Etat für 

das Seniorenleitbild 
 
Seniorenzeitung Erscheinungstermin Frühjahr und Her bst 

jeden Jahres, 1. Auflage 5.000, zweite Auflage 
6.000 Exemplare, teilweise finanziert durch 
Werbung 

 
Der Landkreis Dingolfing-Landau hat für seine kommunale Seniorenarbeit am 24.11.2008 in der 
Münchner Residenz durch Frau Sozialministerin Christine Haderthauer im Rahmen eines 
Förderpreiswettbewerbes auf bayerischer Ebene den 1. Platz belegt und hierfür ein Preisgeld 
von 10.000,00 EUR erhalten. 
 
Unser aktuelles größeres Leitbildziel ist die Gründung einer generationenübergreifenden 
Freiwilligen-Agentur. Ein Einstiegsworkshop hierfür findet am 16.05.2009 unter Moderation der 
„lagfa bayern“ statt. 
 
 
Für die Initiativgruppe 
Helmut Heller 
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Betreutes Wohnen zu Hause 
 

Zu Hause bleiben und alt werden in gewohnter Umgebu ng 

 
in domo Betreutes Wohnen zu Hause 

· besteht seit 2 Jahren 

· Leitung Dipl. Sozialpädagogin (TZ) 

· 25 ehrenamtliche Seniorenbegleiterinnen 

· 7 Mitarbeiter im Bereich Haushalt/Garten 
 

Wo hilft in domo 

· bei der eigenständigen Lebensführung im Alter 

· die größtmögliche Sicherheit im Alter zu bewahren 

· die Alltagsgeschäfte zu erledigen 

· bei Krankheit und vorübergehender Hilfsbedürftigkeit 

· soziale Kontakte aufrecht zu erhalten 

· bei der Organisation der individuellen Bedürfnisse 

· unterstützt pflegende Angehörige 
 

Betreutes Wohnen zu Hause  
  bietet feste Grundleistungen 
  bietet zusätzliche Wahlleistungen 
           Für jeden Kunden wird ein individuelles Paket zusammengestellt 

Eine ständige professionelle Begleitung ist gewährleistet 
 
Grundleistungen 

· Persönliche Betreuung (wöchentlicher Hausbesuch) 

· Hausnotruf (24 Stunden Bereitschaft) 

· Servicenummer 09423/911500 mit Ansprechpartner werktags zu den Geschäftszeiten 

· Verbindliche Bereithaltung von Hilfen im Haushalt und handwerkliche Hilfen für Haus 
und Garten 

· Soziale Beratung und Hilfe bei Behördenangelegenheiten für Kunden und deren 
Angehörige 

· Organisation von regelmäßigen Treffen 

· Verbindliche Bereithaltung von Dienstleistungen im Bereich der Pflege 
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Wahlleistungen  
die zusätzlich individuell gebucht werden können 

· Essen auf Rädern 

· Haushaltshilfen (Wohnungsreinigung, Bügeln, Kochen..) 

· Einkaufsservice 

· Wäscheservice 

· Handwerkliche Hilfen (Aufhängen von Bildern, Umstellen von Möbeln….) 

· Kehr-und Räumdienst 

· Gartenarbeiten 

· Fahr- und Begleitdienste 
 

Zusätzliche Angebote 

· monatlicher Café-Treff 

· monatlicher Frühstückstreff mit Gedächtnistraining 

· 1 x jährlich Ausflug 

· Malkurs 

· Kurs Gedächtnistraining 

· Kurse und Vorträge für Angehörige 

· regelmäßige Sprechstunden am Abend 

· Betreuungsgruppe für Senioren mit Demenz 

· Häusliche Betreuung von Senioren mit Demenz zur Entlastung der Angehörigen 
 

Seniorenbegleiterinnen – “Das Herzstück des Betreut en Wohnen zu Hause“ 

· verbringen Zeit mit den Senioren 

· richten sich nach den Wünschen der Senioren 

· hören zu 

· sind nicht für Pflege und Hauswirtschaft zuständig 

· erkennen weiteren Hilfebedarf 

· werden von der Koordinationsstelle begleitet und betreut 

· sind geschult 

· werden regelmäßig fortgebildet 

· haben regelmäßig Gelegenheit zum Austausch 

· bekommen eine Aufwandsentschädigung 
 

Zu Hause bleiben und alt werden in gewohnter Umgebu ng 
 

In domo Betreutes Wohnen zu Hause    Helene Giglberger 
Breslauer Str. Str. 23     Tel. 09423/911-500 
94333 Geiselhöring      giglberger@seniorenheim-geiselhoering.de 
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•   Niederschwelliges Betreuungsangebot im Rahmen neuer  
    Versorgungskonzepte und  Strukturen 

•   Betreuungsangebot im Rahmen der  Ganzheitlichkeit 

•   Vernetzung des Angebotes in Alten- und Angehörigenhilfe 
    sowie in der Gerontopsychiatrie 

•   Allgemeine und fachliche Öffentlichkeitsarbeit 

•   Förderung ehrenamtlicher Hilfen 

Modellprojekt „Betreutes Wohnen in Familien für Men schen mit 
psychischen Erkrankungen im Alter“ 
 
Eine alternative Wohn- und Versorgungsform für Senioren mit psychischer Erkrankung.  
 
Einleitung :  
„Psychiatrische Familienpflege“ bzw. „Betreutes Wohnen in  Familien“ gibt es am 
Bezirkskrankenhaus Kaufbeuren im Rahmen der Eingliederungshilfe (§ 54 ff. SGB XII) bereits 
seit 15 Jahren.  
Die steigende Zahl an geronto-psychiatrisch erkrankten Menschen, immer mehr allein lebenden 
Menschen auch im ländlichen Raum und die Tatsache, dass zwischenzeitlich eine Reihe von 
psychisch kranken Hilfeberechtigten in ihren Familien alt geworden sind, führte zu der Frage, ob 
es für chronisch psychisch kranke alte Menschen eine Alternative zum klassischen Alten- und 
Pflegeheim gibt. Diese Frage soll mit dem Projekt „Betreutes Wohnen in  Familien für Menschen 
mit psychischen Erkrankungen im Alter“ beantwortet werden.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grundlage: §45 c SGB XI

Erbracht durch: 
Zentrum Bayern Familie und Soziales (ZBFS) 

und der Arbeitsgemeinschaft der Pflegekassenverbände 

        FFiinnaannzziieerruunngg  //  FFöörrddeerruunngg  
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Klienten und Familien werden nach bestimmten Eignungskriterien über allgemeine und 
fachliche Öffentlichkeitsarbeit akquiriert. Nach dem 2. Modelljahr ist es dem Fachdienst 
gelungen, 12 Klienten in Gastfamilien zu vermitteln.  

Eignung KlientEignung Klient

1. Psychische Erkran-
kung (Demenz, 
Depression, 
chronisch 
psychisch krank)

1. Psychische Erkran-
kung (Demenz, 
Depression, 
chronisch 
psychisch krank)

2.Keine gravierenden 
Verhaltensauffällig-
keiten

2.Keine gravierenden 
Verhaltensauffällig-
keiten

3. Sucht Alternative
zum Pflegeheim

3. Sucht Alternative
zum Pflegeheim

2. Weglaufgefährdung2. Weglaufgefährdung

1. Will nicht1. Will nicht

3. Nachtunruhe3. Nachtunruhe

4. Kann nicht allein-
gelassen werden

4. Kann nicht allein-
gelassen werden

1. Präsenz einer oder 
mehrerer Personen
zu Hause (mindes-
tens 1/2 Tag)

1. Präsenz einer oder 
mehrerer Personen
zu Hause (mindes-
tens 1/2 Tag)

2. Ausreichend Platz 
für eine zusätzliche 
Person 

2. Ausreichend Platz 
für eine zusätzliche 
Person 

3. Bereitschaft einen
älteren Menschen 
in die Familie zu 
integrieren

3. Bereitschaft einen
älteren Menschen 
in die Familie zu 
integrieren

4. Stabiles soziales 
Umfeld

4. Stabiles soziales 
Umfeld

1. Gravierende eigene 
psychische Erkran-
kung

1. Gravierende eigene 
psychische Erkran-
kung

2. Räumlichkeiten sind 
nicht ausreichend

2. Räumlichkeiten sind 
nicht ausreichend

3. Instabile Familien-
situation

3. Instabile Familien-
situation

4. Familie ist dagegen4. Familie ist dagegen

4. Kann sich ein Leben 
in einem Familien-
system vorstellen

4. Kann sich ein Leben 
in einem Familien-
system vorstellen

Nicht- Eignung 
Klient

Nicht- Eignung 
Klient

5. Aggressivität, 
Suizidalität

5. Aggressivität, 
Suizidalität

Eignung FamilieEignung Familie Nicht- Eignung 
Familie

Nicht- Eignung 
Familie

5. Kein gesichertes 
Einkommen 
vorhanden

5. Kein gesichertes 
Einkommen 
vorhanden

   
- „Betreutes Wohnen in Familien“ findet ausschließlich in Familien statt, die nicht in 
steigender oder fallender Linie mit den Betroffenen verwandt sind.  
 
- Als Familie sind auch vergleichbare Lebensgemeinschaften zu verstehen.  
 
- Die Gastfamilie soll den Klienten in ihre Familie integrieren und ein individuelles Leben 
bzw. Teilhabe am Leben in der Gesellschaft ermöglichen. Voraussetzung für die Aufnahme ist, 
dem Klienten ein Einzelzimmer zur Verfügung zu stellen und die Versorgung zu gewährleisten.  
 

EEiiggnnuunnggsskkrriitteerriieenn  
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Betreuungsgeld der GastfamilieBetreuungsgeld der Gastfamilie

Das Betreuungsgeld, weiter Leistungen für  Lebensunterhalt 
und Mietkosten, setzen sich wie folgt zusammen:

Das Betreuungsgeld, weiter Leistungen für  Lebensunterhalt 
und Mietkosten, setzen sich wie folgt zusammen:

1. Das Betreuungsgeld 
in Höhe von:

1. Das Betreuungsgeld 
in Höhe von:

2. Grundsicherung (HLU) in der Höhe des jeweils 
gültigen Sozialhilfesatzes 

und eventueller Bedarfszuschläge 

abzüglich Barbetrag (Taschengeld + Sparbetrag)

2. Grundsicherung (HLU) in der Höhe des jeweils 
gültigen Sozialhilfesatzes 

und eventueller Bedarfszuschläge 

abzüglich Barbetrag (Taschengeld + Sparbetrag)

3. Mietkostenpauschale
(Zimmer und Mitbenutzung der ganzen Wohnung)

3. Mietkostenpauschale
(Zimmer und Mitbenutzung der ganzen Wohnung)

273,-- Euro

_________________
0,00 Euro

_________________
- 120,12 Euro

273,-- Euro

_________________
0,00 Euro

_________________
- 120,12 Euro

410,-- Euro410,-- Euro

+152,88 Euro+152,88 Euro

+237,60 Euro
_____________

+237,60 Euro
_____________

= 800,48 Euro= 800,48 Euro

==

 
 
 
Klient in der Familie 
 
Das Versorgungsangebot ist konzipiert für psychisch kranke alte Menschen, die entweder an 
einer psychiatrischen Alterserkrankung (Demenz, Altersdepression) leiden oder bei denen eine 
psychiatrische Krankheit chronifiziert ist und mit der auch im Alter umgegangen werden muss. 
Die Menschen, die sich für ein Leben in einer Gastfamilie interessieren, kommen i. d. R. ohne 
Hilfe in ihrem häuslichen Umfeld nicht mehr zurecht, möchten nicht in einer Einrichtung leben 
und verfügen z. T. auch nicht über eine Pflegestufe. Auch finanzielle Aspekte spielen bei der 
ambulanten Hilfeform eine wesentliche Rolle.  
 
Der begleitende Fachdienst 
 
Der Fachdienst setzt sich aus Fachpersonal wie Dipl.-Sozialpädagogen, 
Fachkrankenschwestern zusammen und hat die Aufgabe neben der Akquirierung, die 
Einführung des psychisch kranken alten Menschen in die Gastfamilie zu begleiten und mit Blick 
auf die Sicherung der Betreuungsqualität kontinuierliche Assistenz sicherzustellen.  
 
Im Verlauf ist eine regelmäßige Betreuung und Unterstützung der Gastfamilie unabdingbar.  
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Das Themenspektrum umfasst: 

Aufgaben des Fachdienstes nach VermittlungAufgaben des Fachdienstes nach Vermittlung

Sozialadministrative
Tätigkeiten

• Informationen zu Krankheitsform und Medikamenten
• Informationen zur Therapie und Zusammenarbeit mit 
Arzt und Betreuer

• Beratung und Unterstützung zum richtigen Umgang mit 
dem Bewohner 

• Schulungsangebote 

• Hilfeplanung
• Antragsverfahren und Organisation der Hilfe, ergänzenden 
Hilfen (Fahrdienst, Gruppenangebote etc.)

• Klärung der Pflegestufe
• Finanzen in Kooperation mit dem Betreuer, falls 
vorhanden

Beratende Tätigkeiten

Case- Management / 
Koordination

Organisation und Zusammenarbeit mit allen beteiligten
Stellen (Kostenträger, Angehörige, Facharzt, 

unterstützende Einrichtungen wie „Blaue Blume“
oder Pflegedienste)

• Rufbereitschaft auch am Wochenende und abends
• Erstellen eines Krisen- und Notfallplanes mit der Familie
• Krisenintervention

Krisenintervention

Beziehungsarbeit

• Aufbau eines Vertrauensverhältnisses zu Familie
und Bewohner

• Regelmäßige Besuchskontakte (einzeln und zusammen)
• Ausflug, Stammtisch, Schulung

 
Die Unterstützung der Gastfamilie und des Klienten findet in Form von regelmäßigen Haus-
besuchen und Telefonaten statt. Im Falle von akut auftretenden Krisen besteht die Möglichkeit 
zur schnellen Intervention vor Ort.  
 
Wissenschaftliche Begleitung  
Aufgabe und Ergebnisse 
 
Die Erarbeitung eines Strukturplanes und einer qualifizierten Datenerhebung standen zunächst 
im Mittelpunkt des Projektes. Hilfreich war hier, dass die Familienpflege für Erwachsene bereits 
am Bezirkskrankenhaus Kaufbeuren seit Jahren praktiziert wird. Mit der wissenschaftlichen 
Begleiterin, Frau Tschainer aufschwungalt (www.aufschwungalt.de), erhalten wir im Rahmen 
von regelmäßig stattfindenden Arbeitsbesprechungen Anstöße in Bezug auf Effizienz, 
Wirtschaftlichkeit und Abgrenzung auch im Rahmen einer fachlichen Korrektur.  
Das Projekt will wissenschaftlich begründet mithilfe einer Datenbank aufzeigen, inwieweit das 
„Betreute Wohnen in Gastfamilien“ eine wirkliche Alternative zum Leben in einem Alten- und 
Pflegeheim darstellt. Des Weiteren stellt sich u. a. die Frage nach einer qualitativ individuellen 
besseren Versorgung und der Verhinderung oder zeitlichen Verzögerung einer Pflegestufe. Im 
weiteren Verlauf des Projektes wird der Betreuungsschlüssel festzulegen sein ebenso wie eine 
Anschlussfinanzierung im Rahmen einer Mischfinanzierung.  
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Schlussbemerkung 
 
Die erfolgreiche Vermittlung von insgesamt 12 psychisch kranken älteren Menschen in 
Gastfamilien hat bisher gezeigt, dass BWF auch für die ältere Generation funktionieren kann. 12 
Personen fanden bisher einen neuen Lebensraum, in dem sie trotz teilweise erheblicher 
Einschränkungen, weitestgehend selbstbestimmt agieren können. Neben der positiven Wirkung 
des „Betreuten Wohnens in  Familien für Menschen mit psychischen Erkrankungen im Alter“ auf 
das Klientel im Sinne einer verbesserten Lebensqualität, der Reduzierung der medikamentösen 
Behandlung und der konkreten und individuellen Teilhabe am Leben in der Gesellschaft und 
Integration im Familienverbund scheinen uns gesamtvolkswirtschaftliche Vorteile auch nicht 
unerheblich zu sein. Die Gastfamilien werden für ihre Leistungen entlohnt, die Kostenträger 
haben einen geringeren finanziellen Aufwand, um die Maßnahmen zu bestreiten. Das 
Bekanntmachen dieses Modellprojekts und die Installation eines weiteren Modellprojektes in 
Hof wie auch die Ausweitung bereits bestehender Teams in ganz Deutschland zeigt, dass sich 
die Wohnform auf dem richtigen Weg befindet.  
 
Angestrebt wird mit dem Modellprojekt eine Pauschalfinanzierung der Personal- und 
Sachkosten. Unser Anliegen ist es, in Gesprächen mit dem Bezirk Schwaben, der AOK Bayern 
und Vertretern der Pflegekasse eine Mischfinanzierung zu erreichen. Da hierzu umfassenderes 
Datenmaterial notwendig ist, haben wir beim Ministerium einen Antrag auf Verlängerung für ein 
weiteres Jahr gestellt.  
 
 
 
Kontakt: 
Frau Roelofs 
Bezirkskrankenhaus Kaufbeuren 
Kemnater Straße 16 
87600 Kaufbeuren 
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 Fachs te l le  

für ambulant betreute  
Wohngemeinschaften in Bayern 

 
Ambulant betreute Wohngemeinschaften 
 

Sind eine alternative Wohnform zwischen häuslicher Pflege / Betreuung und  vollstationärer 

Versorgung. 

 

Hilfs- oder Pflegebedürftige leben als Mieter in einer geeigneten Immobilie 

+ 

wählen für die Versorgung in der eigenen Häuslichkeit vertraglich unabhängig 

ambulante Dienstleister 

 

Zentrales Kennzeichen einer ambulant betreuten Wohngemeinschaft ist die 

Selbstbestimmung ihrer Bewohner, welche ein Gremium  bilden und dort alle für 

die Wohngemeinschaft notwendigen Entscheidungen tre ffen. 

 

Die Fachstelle für ambulant betreute Wohngemeinschaften  besteht seit dem 01.10.2007 und 

wird als Modellprojekt vom Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und 

Frauen gefördert. Projektträger ist  aufschwungalt, München. 

 

Arbeitsschwerpunkte der Fachstelle sind: 

· Fachliche Beratung  

· Unterstützung von Initiatoren bei der Neugründung und Konzeptionierung 

· Vernetzung der Anbieter  

· Information der Fach-(Öffentlichkeit) 

· Entwicklung eines Qualitätskriterienkataloges für Bayern 
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Ziele der Fachstelle: 

Als Anlaufstelle für bestehende und geplante Wohngemeinschaften, Initiatoren, 

Behörden, Angehörige etc. verschafft sie sich einen Überblick über das gesamte 

Angebot ambulant betreuter Wohngemeinschaften in Bayern, bündelt alle Fragen und 

Probleme, und erarbeitet Themenfelder unter Berücksichtigung der bundesweiten 

Entwicklungen. 

Langfristige Zielsetzung ist die Schaffung eines Netzwerkes, das gemeinsam auf die 

Einhaltung einer guten Qualität achtet. 

 

Leistungen der Fachstelle sind:  

· Begleitung bei der Konzepterstellung- und umsetzung einer Wohngemeinschaft 

· Durchführung von Informationsveranstaltungen und Seminaren zu rechtlichen 

und finanziellen Fragen  

· Beratung zum Thema Selbstbestimmung und Moderation 

· Kooperation mit weiteren bundesweiten Fachstellen 

 

 

Claudia Tritschler 

(Dipl. Soziologin u. Psycho - Gerontologin) 

 

aufschwungAlt 

Auenstraße 60 

80469 München 
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Richtlinie für die Förderung neuer ambulanter Wohn- , Pflege und 
Betreuungsformen für Seniorinnen und Senioren 1 

(Förderrichtlinie Neues Seniorenwohnen - SeniWoF) 

Förderfähige neue ambulante Wohn-, Pflege- und Betreuungsformen in Bayern für Seniorinnen 
und Senioren sind: 

�µ�� ambulant betreute Wohngemeinschaften, 

�µ�� ambulante Hausgemeinschaften, 

�µ�� generationsübergreifende Wohnformen, die insbesondere Konzepte für Seniorinnen und 
Senioren beinhalten sowie  

�µ�� sonstige innovative ambulante Wohn-,  Pflege- und Betreuungsformen. 

Vorzulegen ist ein Konzept der ambulanten Wohn-, Pflege- und Betreuungsform mit:  

�µ�� Ziel und Zweck des Vorhabens, 

�µ�� die geplanten Strukturen in der ambulanten Wohn-, Pflege- und Betreuungsform in 
Bayern, insbesondere Aussagen zum Stand der Planung, den Räumlichkeiten, der 
Organisation, der Personalausstattung sowie der Qualifikation des Personals,  

�µ�� die Entwicklungsperspektive sowie  

�µ�� die Nachhaltigkeit. 

Bei den ambulant betreuten Wohngemeinschaften sind zusätzliche Angaben erforderlich zur: 

�µ�� Sicherstellung der Selbstbestimmung der Bewohnerinnen und Bewohner, 

�µ�� konkreten Ausgestaltung von Leistungen und Gegenleistungen, 

�µ�� Einbindung vorhandener Ressourcen insbesondere auch von bürgerschaftlichem 
Engagement sowie  

�µ�� Einhaltung der Kriterien des vom Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und 
Sozialordnung, Familie und Frauen (StMAS) herausgegebenen „Praxisleitfadens für die 
Qualitätssicherung in ambulant betreuten Wohngemeinschaften". 

Was ist förderfähig? 
Förderfähig sind Ausgaben, die durch den Aufbau einer neuen ambulanten Wohn-, Pflege- und 
Betreuungsform in Bayern entstehen, z.B. Personal- und Sachkosten für eine 
sozialpädagogische Fachkraft oder einer Fachkraft mit vergleichbarer Berufsausbildung im 
Umfang von bis zu einer halben Stelle für die Koordination und Organisation sowie 
kontinuierliche fachliche Begleitung der neuen ambulanten Wohn-, Pflege- und 
Betreuungsformen in Bayern. Hierzu zählen auch Personal- und Sachkosten für 
Vorbereitungstätigkeiten zur Initiierung und zum Aufbau der neuen ambulanten Wohn-, Pflege 
und Betreuungsformen in Bayern. Ausgenommen sind die Kosten für die Konzepterstellung; 
Förderfähig sind auch notwendige Ausgaben für externe Beratungsleistungen zur Koordination 
und Organisation sowie zur vorübergehenden fachlichen Begleitung, sowie notwendige 
Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit oder für die besonderen Bedürfnisse oder den Schutz der 
Bewohner erforderliche Ausstattungsgegenstände für Gemeinschaftsräume.��

�µ�� Der Förderfähige Projektzeitraum beträgt maximal eineinhalb Jahre. 

�µ�� Personal- und Sachkosten für Vorbereitungstätigkeiten nach Ziffer 5.2.1 sind für maximal 
sechs Monate vor Projektbeginn förderfähig. 

�µ�� Pro Projekt können max. 40.000 € gewährt werden. 

                                                
1 �:�H�L�W�H�U�H���,�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�H�Q���X�Q�W�H�U����http://www.stmas.bayern.de/senioren/seniwof/index.htm 
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Niedrigschwellige Betreuungsangebote 
 
 
 
 
 

 

Niedrigschwellige Betreuungsangebote                                                          
 
 

Was sind niedrigschwellige Betreuungsangebote? 
  

· Betreuungsgruppe für Pflegebedürftige mit demenzbedingten 
Fähigkeitsstörungen, mit geistigen Behinderungen oder psychischen 
Erkrankungen  

· Ehrenamtlicher Helferinnen- und Helferkreis zur Entlastung der pflegenden 
Angehörigen in Gruppen oder in Einzelbetreuung  

· Familienentlastender Dienst  

· Dienst, der Leistungen der Familienpflege und der Dorfhilfe erbringt  

· Weiteres niedrigschwelliges Betreuungsangebot für Menschen mit 
erheblichem Bedarf an allgemeiner Beaufsichtigung und Betreuung  

 
Grundlagen für die staatliche Förderung niedrigschwelliger Angebote sind im „Bayerischen 
Netzwerk Pflege“ und den „Diensten der offenen Behindertenarbeit“ dargelegt. 
 
Rechtsgrundlage 

So genannte niedrigschwellige Betreuungsangebote sind im Pflegeleistungs-Ergänzungsgesetz 
(PflEG) gemäß § 45 a – c SGB XI und in der jeweiligen Verordnung des Bundeslandes 
geregelt. Ausgangslage für die Etablierung des Pflegeleistungs-Ergänzungsgesetzes (PflEG) 
war die Kritik, dass die Pflegeversicherung bis 2002 nicht den allgemeinen Beaufsichtigungs- 
und Betreuungsbedarf für Demenzkranke berücksichtigt hat. Gerade bei der Pflege dieser 
Erkrankten ist die allgemeine Betreuung und Beaufsichtigung eine Hauptaufgabe. 

Seit Juli 2008 kann der erhebliche allgemeine Betreuungsbedarf nach dem Pflege-
Weiterentwicklungsgesetz (PfWG) auch beantragt werden, wenn Pflegestufe I noch nicht 
erreicht wird, um z.B. niedrigschwellige Betreuungsleistungen in Anspruch  nehmen zu können. 
Leistungen nach dem PflEG erhalten Pflegebedürftige mit der Pflegestufe I, II und III, die in der 
Häuslichkeit gepflegt werden und Schädigungen sowie Fähigkeitsstörungen nach § 45 a Abs. 2 
SGB XI aufweisen. Das sind demenziell erkrankte Menschen, psychisch erkrankte Menschen 
oder geistig behinderte Menschen. 

Die Feststellung des erheblichen allgemeinen Betreuungsbedarfes (PEA) wird vom MDK 
(Medizinischer Dienst der Krankenkassen) anhand eines Screenings und anschließendem 
Assessment erhoben (2002).  
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Betreuung und Pflege in der häuslichen Umgebung entspricht dem Wunsch vieler älterer 
Menschen. Neben einer Vielzahl ambulanter Unterstützungsmaßnahmen, wie z. B. 
Pflegedienste, hauswirtschaftliche Hilfen, Hausnotruf, Essen auf Rädern u.s.w., gibt es 
niederschwellige Angebote verschiedener Träger in Kommunen und Gemeinden, z.B. 
Betreuungsgruppen und /oder ehrenamtliche Helferkreise, die das sogenannte 
„Hilfearrangement“ sinnvoll ergänzen.  
 
Ziel für die Pflege des Kranken und die Entlastung der pflegenden Angehörigen ist ein der 
jeweiligen Krankheitsphase angemessenes individuelles Case-Management. Gerade 
Demenzkranke verändern das familiäre System. Entlastung im Pflegealltag kann sich nur dann 
entwickeln, wenn die komplexen Bedingungen erfasst und neu organisiert werden. Für den 
Angehörigen eines Demenzkranken heißt das auch, dass die Persönlichkeitsveränderungen 
des Kranken die langjährigen emotionalen Bindungen beeinflussen und große psychische 
Anstrengungen erbracht werden müssen, um das Beziehungssystem im Gleichgewicht zu 
halten und neue praktikable Lösungen zur Alltagsbewältigung zuzulassen.  
 
Die Förderung von Fachstellen und Angehörigenarbeit ist ein wichtiger Schritt, um Angehörige 
durch psychosoziale Beratung, begleitende Unterstützung und Entlastung vor eigener Krankheit 
und vor Überlastung zu bewahren. Durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit und Beratung der 
betroffenen Angehörigen über die Leistungen für Pflegebedürftige (einschließlich der Personen 
mit der so genannten Pflegestufe 0) mit erheblichem allgemeinem Betreuungsbedarf (nach § 
45a  Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis 9 SGB XI) in Höhe von monatlich 100.-€  bzw. 200.-€ soll die 
Bereitschaft steigen, niedrigschwellige Angebote anzunehmen. Ebenso soll die Nachfrage von 
Betroffenen und engagierten Angehörigen die Träger motivieren, den Aufbau dieser speziellen 
Unterstützungsmöglichkeiten voranzutreiben. 
 
Ehrenamtliche Helfer: 
Eine Helferkreis-Schulung als Voraussetzung für die ehrenamtliche Tätigkeit umfasst 40 FE  
(1 FE = 45 Min.). Inhalte der Schulung sind neben dem Basiswissen Gerontopsychiatrie, 
Themen wie Umgang, Beschäftigung und Kommunikation, dazu Rechtsgrundlagen, die 
Situation der pflegenden Angehörigen und die Zusammenarbeit mit dem Träger. 
 
Betreuungsgruppen: 
Regelmäßiges, auf Dauer angelegtes Gruppenangebot einschließlich eines Konzeptes zur 
Qualitätssicherung, kontinuierliche fachliche Begleitung der ehrenamtlichen Helfer mit 
jährlichem Tätigkeitsbericht, ausreichender Versicherungsschutz. 
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Ausblick: 
In den letzten Jahren entstanden in einzelnen Regionen viele niedrigschwellige Angebote für 
Demenzkranke. 
In den Jahren 2003 bis 2008 sind vom Landesverband Bayern e.V. der Deutschen Alzheimer 
Gesellschaft ca. 110 Schulungen für ehrenamtliche Helfer in Bayern durchgeführt worden. Für 
das Jahr 2009 sind ca. 45 Schulungen bereits erfolgt bzw. geplant; die Teilnehmerzahl pro Kurs 
beträgt im Durchschnitt ca.13 Personen. 
Häufig ist ein besonderer Beratungsbedarf bei den Trägern bezüglich Finanzierung, 
Organisation und Öffentlichkeitsarbeit für geplante Angebote erwünscht.   
 
Ziel für ein noch breiteres Angebot, besonders in Regionen mit weniger 
Unterstützungsmaßnahmen für diese Bevölkerungsgruppe, kann der Erfahrungsaustausch 
zwischen Trägern verschiedener Wohlfahrtsverbände, kommunaler und privater Anbieter und 
den Alzheimer Gesellschaften sein, damit die vernetzte Zusammenarbeit gefördert wird und in 
der Pflegelandschaft für die Betroffenen Transparenz entstehen kann. Diese Ziele hängen 
maßgeblich von der Solidarität einer informierten und engagierten Öffentlichkeit ab, denn 
„Alzheimer ist mitten unter uns“  - so lautete das Motto einer Kampagne 2007 in Mittelfranken.  
 
 
Mia Schunk, Dipl.-Psychogerontologin 
2. Vorsitzende des Landesverbandes Bayern e.V. der DALZ 
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Einführung in Seniorenpolitische Gesamtkonzepte, Um setzung in 
Gemeinden  
 
Dieter Kreuz 
Arbeitsgruppe für Sozialplanung und Altersforschung 
Spiegelstraße 4 
81241 München 
kreuz@afa-sozialplanung.de 
 
 
Im bayerischen Ausführungsgesetz zu den Sozialgesetzen (AGSG) wird über die 
Bedarfsermittlung im Pflegebereich hinaus die Entwicklung eines Seniorenpolitischen 
Gesamtkonzepts gefordert: 
 
„Die Bedarfsermittlung ist Bestandteil eines integrativen, regionalen Seniorenpolitischen 
Gesamtkonzeptes, das nach dem Grundsatz „ambulant vor stationär“ die Lebenswelt älterer 
Menschen mit den notwendigen Versorgungsstrukturen sowie neue Wohn- und Pflegeformen 
für ältere und pflegebedürftige Menschen im ambulanten Bereich umfasst.“ (Art. 69, Abs. 2 
AGSG). 
 
Das Bayerische Sozialministerium hat für die Entwicklung von Seniorenpolitischen 
Gesamtkonzepten ein Eckpunktepapier in Zusammenarbeit den kommunalen 
Spitzenverbänden herausgegeben. Dieses Eckpunktepapier enthält Empfehlungen sowohl zum 
inhaltlichen Vorgehen bei der Konzeptentwicklung als auch zur Umsetzung.  
Pflege und Betreuung sind nicht etwas „unabhängiges“, sondern sie können gestaltet werden. 

Hier sind vor allem die Kommunen gefordert. Besonders gilt das für das Verhältnis „ambulant zu 

stationär“. Man muss es nur wollen und entsprechend handeln. Die Älteren wissen, was sie 

wollen: „zu Hause alt werden“ . 

 

Im Eckpunktepapier werden hierzu folgende elf Handlungsfelder unterschieden:  
 

�� Integrierte Orts- und Entwicklungsplanung 
�� Wohnen zu Hause 
�� Beratung, Information und Öffentlichkeitsarbeit 
�� Präventive Angebote 
�� Gesellschaftliche Teilhabe 
�� Bürgerschaftliches Engagement für und von Seniorinnen und Senioren 
�� Betreuung und Pflege 
�� Unterstützung pflegender Angehöriger 
�� Angebote für besondere Zielgruppen 
�� Kooperations- und Vernetzungsstrukturen 
�� Hospiz- und Palliativversorgung 

 
Das breite Spektrum der ausgewählten elf Handlungsfelder macht deutlich, dass es beim 
Seniorenpolitischen Konzept nicht nur um Wohn- und Pflegeangebote für Ältere geht, sondern 
auch um die Entwicklung eines geeigneten sozialen und infrastrukturellen Umfelds, das eine der 
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Voraussetzungen dafür ist, dass Ältere auch bei Betreuungs- und Pflegebedürftigkeit weiter zu 
Hause wohnen bleiben können.  
 
Wenn das „Wohnen bleiben zu Hause“ gestützt werden soll müssen verschiedene Aspekte 
berücksichtigt werden. Barrierefreie oder zumindest barrierearme öffentliche Räume und die 
weitgehend barrierefreie Zugänglichkeit der eigenen Wohnung oder des eigenen Hauses 
erleichtern den Verbleib in der eigenen Wohnung. Zu einer seniorengerechten Infrastruktur 
gehört aber auch die Zugänglichkeit zu einer zielgruppenspezifischen Beratung, 
gesundheitsorientierte Angebote, die Möglichkeit kommunikative Angebote in Anspruch zu 
nehmen und sich engagieren zu können. Eine weitere Komponente ist das Angebot 
ausreichender pflegerischer Unterstützung. Optimalerweise greift der Mix aus Hilfe und 
Unterstützungsangeboten auch in der letzten Phase des Lebens. Die pflegenden Angehörigen 
profitieren durch ein auf ihre Bedürfnisse abgestimmtes Beratungsangebot und durch 
stundenweise Entlastung bei der Betreuung. Dadurch werden ihre psychischen und physischen 
Kompetenzen gestärkt und sie dabei unterstützt, längerfristig betreuen und pflegen zu können. 
Optimale Rahmenbedingung werden nicht zuletzt durch eine optimale Vernetzung aller Anbieter 
erreicht.  
 
Das Ziel des seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes ist die Berücksichtigung der Bedürfnisse 
Älterer und die Realisierung individueller Versorgungskonzepte, auch bei Pflege- und 
Betreuungsbedarf.  
 
Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden und die Landkreisverwaltungen sind aufgefordert 
zusammen zu arbeiten: Während die Landkreise die Situation und Rahmenbedingungen auf 
Landkreisebene klären, sind die kreisangehörigen Städte und Gemeinden für die Umsetzung 
ein wichtiger Partner.  
Methodisch kann dies über Arbeitskreise erfolgen die sowohl örtlichen Fachexperten als auch 
engagierte Bürgerinnen und Bürger einbezieht. 
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Erfahrungswissen für Initiativen (EFI) und Bürgersc haftliches Engagement 

 
Erfahrungswissen für Initiativen (EFI) 
und Bürgerschaftliches Engagement (BE) 
Tagungsbeitrag „Innovative Projekte in der Senioren arbeit“, 8. Mai 2009 in Straubing 
 
Jochen Peters, Vorstandsmitglied „EFI-Deutschland e.V.“  
                        Arbeitsgruppe zur Gründung von EFI-Bayern  ( 28.5.09) 
                          
 
Das Engagement von Älteren  als „seniorTrainerIn“ im Rahmen eines Programms 
„Erfahrungswissen für Initiativen (EFI)“ ist ein Teil des Bürgerschaftlichen Engagements  
neben dem traditionellen Ehrenamt. Die neuen Engagementformen finden sich auch in 
Familien- und Mütterzentren, Freiwilligenagenturen, Selbsthilfekontaktstellen oder 
Seniorenbüros. Diese Anlaufstellen für Bürgerschaftliches  Engagement sind auch 
Kooperationspartner in neuen sozialen Netzwerken auf kommunaler, Länder- und 
Bundesebene. 
(vgl. dazu auch Grafik: EFI und BE in kommunalen Netzwerken ) 
 
Das Potenzial  an Bürgerschaftlichem Engagement ist trotz des hohen gesellschaftlichen 
Nutzens bei weitem nicht ausgeschöpft. Ein weiteres Drittel der BürgerInnen wäre nach dem 
Bericht der Enquetekommission über die Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements von 
2002 bereit, sich auch für andere ehrenamtlich zu engagieren, wenn die Bedingungen für ein 
Engagement ihren Vorstellungen entgegenkämen. Erfahrungen beispielsweise aus dem 
Bundesmodellprogramm „seniorTrainerIn - Erfahrungswissen für Initiativen“ (2002-2006) 
belegen die hohe Engagementbereitschaft Älterer an vielen umgesetzten Projekten. 
  
In den Kommunen  müsste also das Potenzial an engagementbereiten BürgerInnen aufgespürt 
und Sozialstrukturen entwickelt werden, die dem Bedarf nach selbstbestimmtem Engagement 
entsprechen. Neue offene Konzepte müssen verbands- und themenübergreifend entwickelt und 
angeboten werden (z.B. mit Zukunftsforen, Agenda-Prozessen). Ansonsten laufen manche 
Gemeinden und Städte Gefahr, die Entwicklung von komplementären, weichen 
Standortfaktoren  in der Regionalentwicklung zu „verschlafen“. Im Wettbewerb um gute 
wirtschaftliche, ökologische und soziale Standortfaktoren werden die Kommunen attraktiver 
sein, die die Förderung von Bürgerschaftlichem Engagement als notwendig erachten. 
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Engagementförderung  bewirkt ein Mehr an (auch generations-übergreifendem) Mit- und 
Füreinander. Damit wird auch eine Beteiligungs- oder Zivilgesellschaft gestärkt. Einhergehen 
wird auch ein anderes Verständnis der Zusammenarbeit von hauptamtlichen Beschäftigten in 
Sozialeinrichtungen, in Verwaltungen und Behörden mit Ehrenamtlichen ebenso wie die 
Entwicklung einer vielfältigeren Kultur der Anerkennung nicht bezahlter Arbeit. 
 
Nicht nur der demografische Wandel  zwingt uns bei der Lösung unsere gesellschaftlichen 
Aufgaben zu neuem Denken und Handeln. Auch eine bessere Integration  von Älteren oder 
Jugendlichen, Kranken oder Behinderten, Migranten, Arbeitslosen oder anderen Benachteiligten 
bedeutet eine Gesellschaft mit weniger Konflikten und mit höherer Lebensqualität. Insoweit ist 
eine stärkere Förderung von Bürgerschaftlichem Engagement in diesen Bereichen in unseren 
Kommunen und Ländern sozial und ökonomisch sowie lebenswichtig . 
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Selbsthilfe- 
kontaktstelle 

 
                                                                                                                     J. Peters  05/09 

Kommunale 
Agendagruppen 

· Verkehr, Umwelt

· Kultur, Bildung 

· Soziales… 

Freie Initiativgruppen 

· Flüchtlingshilfe, 
3.Welt 

· Nachbarschaftshilfe

· Tauschring, Tafel …

Sonstige Einrichtungen 

· Bürgerzentren 

· Begegnungsstätten 

· Beratungsstellen 

· Kirchliche Gemeinden 

· Kinderkrippen, -gärten 

· Schulen u. a. Bildungsträger 
(VHS, Fach-/ Hochschulen…)

· Jugendtreffs 

· Mehrgenerationenhäuser 

Kommune, Land 

· Gremien, Behörden 

· Parteien, Verwaltung 

· Referate und Ministerien

· Polizei, Feuerwehr 

· Krankenhäuser 

· Beauftragte für               
Jug./Fam./Sen./Beh./BE
…          

 
  ( BE-Rahmenbedingungen                 
    schaffen, …) 

Verbände und Organisationen 

· Wohlfahrts-, Wirtschaftsverb.       

· Krankenkassen 

· Gewerkschaften, Betriebe 

· pädagogische, soziale  und 
gesundheitl. Berufsgruppen 

· Medien 

· Stiftungen 

Vereine 

· Sport, Kultur, 
Umwelt, 
Freizeit… 

 
Senioren-Büro   

Familien- und 
Mütterzentrum 

 Arbeitsgemeinschaften 
Themen od. Projekten          
             wie z. B. 
 
O Bündnis für Familie 
O Jugend, Sucht, Gewalt 
O Integration v.Migranten 
O Gesundheitsforum 
O Schul-/Berufspatensch. 
O Ehrenamtstag/-woche 
O EFI / seniorTrainerIn 
O Anerkennungskultur 
O Standortfaktoren …         
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Freiwilligen- 
Agentur 
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Ambulante Hausgemeinschaft in Coburg 
 
Situation 
Coburg ist eine Kleinstadt mit etwa 40.000 Einwohnern. Es gibt bis jetzt keine alternativen 
Wohnformen in der Stadt. Private Initiativen sind bisher vor der Umsetzung wieder auseinander 
gebrochen.  
 
Entwicklung 
2006 wandten sich einige SeniorInnen mit dem Anliegen an eine Mitarbeiterin der damaligen 
Seniorenbegegnungsstätte Treff am Bürglaßschlösschen (Träger AWO Bezirksverband 
Oberfranken und Mittelfranken) eine Wohngemeinschaft für SeniorInnen zu gründen. Die 
Einrichtung griff dieses Anliegen auf. 
 
Es wurden Infoveranstaltungen und Treffen von Interessenten abgehalten, Besichtigungen von 
Projekten in benachbarten Städten organisiert, um weitere InteressentInnen für eine alternative 
Wohnform im Alter zu finden. 2007 war kurzzeitig ein interessantes Objekt für eine 
Hausgemeinschaft in Aussicht und die Initiativgruppe, etwa 8 BürgerInnen erstellten ein 
schriftliches Konzept für eine Hausgemeinschaft in Coburg. Gemeint war damit ein Haus mit 
mehreren abgeschlossenen Wohnungen, das Einzelpersonen oder Paare mieten wollten, um 
dort gemeinschaftlich zu wohnen. Die Gemeinschaft stand dabei mit Vordergrund, gemeinsame 
Unternehmungen und gegenseitige Unterstützung sollten dort zum Alltag gehören. Nachdem 
das Objekt nicht zu haben war, wandte man sich an die örtliche gemeinnützige 
Wohnbaugesellschaft, die vorschlug ein Mehrfamilienwohnhaus barrierefrei zu sanieren und 
den Gesamtkomplex an die Initiative zu vermieten. Einzelmietverträge wollte die 
Wohnbaugesellschaft nicht abschließen. Deshalb wurde im April 2008 der Verein: AWO 
Gemeinschaftswohnen in Coburg e.V. gegründet, der das Anwesen für die Hausgemeinschaft 
mieten sollte. Gleichzeitig wurde dieses Projekt des  AWO Bezirksverbandes Modellprojekt im 
Rahmen „innovative Altenhilfe“ des Freistaates Bayern. Personalkosten von 2,5 Stunden pro 
Woche wurden für die Moderation des Projektes ein Jahr finanziert und die AfA begleitete das 
Projekt wissenschaftlich. 
Die Moderatorin warb mit intensiver Öffentlichkeitsarbeit neue InteressentInnen für die 
Hausgemeinschaft. Traf mit allen Beteiligten nötige Absprachen und organisierte Treffen, um 
die  zukünftigen BewohnerInnen zusammenzuführen, miteinander bekannt zu machen, 
Absprachen zur Umsetzung der Idee zu treffen und die InteressentInnen zur Eigeninitiative 
anzuregen. 
 
Ziele 
Die Ziele für das Projekt sind, eine moderne, aktuelle Wohnformen in Coburg zu verwirklichen 
und damit eine weitere Alternative zum Alten- und Pflegeheim zu schaffen. 
Es soll Barriere freies Wohnen in Gemeinschaft ermöglichen und die Selbständigkeit erhalten. 
Gegenseitige Unterstützung der BewohnerInnen wird  gefördert und die Lebendigkeit und 
Flexibilität des Einzelnen wird erhalten. Eine professionelle Moderation ist für die Phase vor und 
nach dem Einzug vorgesehen, um Nachhaltigkeit für dieses und andere Projekte in Coburg zu 
gewährleisten. 
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Zielgruppe 
Ursprünglich war die Hausgemeinschaft für Paare und Singles ab 40plus offen. Im Laufe der 
Entwicklung kamen auch jüngere Menschen und eine Familie dazu, was von der Gruppe als 
große Bereicherung erfahren wurde. 
 
Das Objekt 
Eigentümer des Hauses in der Pettenkofer Str. 4 in Coburg ist die Gemeinnützige 
Wohnungsbau- und Wohnungsförderungsgesellschaft der Stadt Coburg MBH. Sie finanziert und 
führt die Planung und die Sanierung des 4-stöckigen Hauses, das nah am Zentrum gelegen ist 
durch. Eine Stadtbushaltestelle befindet sich direkt am Haus, sowie eine Einkaufsmöglichkeit. 
Die zukünftigen BewohnerInnen konnten bei der Ausgestaltung der Wohnungen ihre Ideen mit 
einbringen und mitbestimmen. Das Haus ist Barriere frei, verfügt über einen Fahrstuhl und hat 
16 abgeschlossene Wohnungen.(4 Drei-Zimmer-Wohnungen mit 86 qm und 4 Zwei-Zimmer-
Wohnungen mit 54 qm). Alle Wohnungen haben einen Balkon und sind über einen Laubengang 
zu erreichen. Die Drei-Zimmer-Wohnung in der Ebene 1 wird als Gemeinschaftswohnung 
genutzt, für gemeinsame Unternehmungen oder zum Unterbringen von Gästen. Außerdem ist 
diese mit einer Badewanne ausgestattet, während alle anderen Bäder nur über eine Barriere 
freie Dusche verfügen. Von der Gemeinschaftswohnung gibt es über den Balkon einen Zugang 
zum Garten und zur Terrasse. 
 
Organisation 
Der Bauträger (Gemeinnützige Wohnungsbau- und Wohnungsförderungsgesellschaft der Stadt 
Coburg MBH) und der AWO-Bezirksverband Ober- und Mittelfranken e.V. erarbeiten mit 
juristischer Unterstützung einen Vertrag, in welchem die Rechte und Pflichten der Beteiligten im 
Innenverhältnis geregelt sind.  
Der Verein AWO Gemeinschaftswohnen in Coburg e.V. (gegründet im April 2008) wird Mieter 
beim Bauträger und vermietet an die einzelnen InteressentInnen. Alle BewohnerInnen sind auch 
Mitglied im Verein. 
Die BewohnerInnen entscheiden gemeinsam unter Leitung der Moderatorin wer ein- bzw. 
auszieht, gemeinsame Anschaffungen, Regeln im Haus usw.. 
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Beschreibung der momentanen Situation 
14 Wohnungen sind fest von 14 Frauen und 4 Männer und einem Kind reserviert. Es sind 
darunter ein Paar zwei Familien, 2 Freundinnen, die sich eine Wohnung teilen, aber in der 
überwiegenden Zahl Einzelpersonen. Für die Dreizimmerwohnungen war es schwieriger 
InteressentInnen zu finden, da sich in der Regel eher Einzelpersonen interessierten, für die 
diese Wohnungen in der Regel zu groß und zu teuer waren. Für die Zweizimmerwohnungen 
gibt es drei Personen in Warteposition. Fünf Personen meldeten bereits ihr Interesse für 
Wohnprojekte, die eventuell später entstehen an. Das Durchschnittsalter beträgt 58. 
Der Mietvertrag zwischen Wohnbau und Verein ist ausgearbeitet und ende Mai werden die 
Einzelmietverträge geschlossen. 
Einzugstermin ist der 1. September 2009. Eine große Herausforderung war es aus den immer 
wechselnden InteressentInnen eine Gruppe zu bilden, die auf dem gleichen Wissensstand ist. 
Hier war die Rolle der Moderatorin außerordentlich wichtig auch in der Position als Vermittlerin  
zwischen den Interessen der zukünftigen BewohnerInnen und dem Bauträger. Insgesamt war 
zu beobachten, dass den Interessierten die Gemeinschaft im Laufe der Zeit immer wichtiger 
wurde und Aspekte und Gegebenheiten des vorhandenen Objektes, die anfangs als negativ 
empfunden wurden in den Hintergrund rückten. Die Wohnbaugesellschaft, die anfangs der 
Initiative sehr kritisch gegenüber stand, hat bereits von sich aus weitere Projekte in dieser oder 
ähnlicher Art angeregt. 
 
Bleibt zum Schluss der Wunsch, dass in Coburgs erst er alternativer Wohnform eine 
Gemeinschaft entsteht, die ein harmonisches Miteina nder pflegt, sich gegenseitig 
bereichert und unterstützt und hitzigen Debatten ni cht aus dem Weg geht – wie es die 
Gruppe selbst in ihrer Leitbildarbeit ausdrückte. 
 
Als Moderatorin glaube ich, dass Wilna (wir leben nicht allein), wie sich die Initiative inzwischen 
nennt, dies durchaus gelingen kann.  

 
AWO Coburg 
Johanna Thomack 
Oberer Burglaß 3 
96450 Coburg 
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Gerontopsychiatrische Vernetzung in ländlichen Regi onen 

 
 
 
 

„Gerontopsychiatrische Vernetzung in ländlichen Reg ionen“ 
Referent: Matthias Matlachowski (Dipl. Sozialwissenschaftler, Univ.) 
 
Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels spielen gerontopsychiatrische 

Erkrankungen eine immer größer werdende Rolle. Durch Modellprojekte des Bezirks soll in 

Unterfranken dazu beigetragen werden, die Betreuung und Pflege durch Angehörige und Profis 

in gewohnter und vertrauter Umgebung auch bei gerontopsychiatrischen Erkrankungen 

möglichst lange sicherzustellen. 

Hierzu sollen trägerübergreifend bereits bestehende Angebote für Betroffene und deren 

Angehörige identifiziert und vernetzt werden. Dort, wo Lücken in der Versorgungsstruktur 

formuliert werden können, sollen entsprechende Dienste angeregt und unterstützt werden. 

 

Auf den Punkt gebracht trägt das Modellprojekt für die Region Main-Rhön dazu bei: 

· vorhandene Angebote zu identifizieren , 

· vorhandene Angebote zu vernetzen , 

· über das Krankheitsbild Demenz zu informieren , 

· Transparenz für Angehörige, Betroffene und Profis herzustellen und 

· gemeinsam vor Ort trägerübergreifend weitere Angebote bedarfsorientiert zu entwickeln . 

 

Das Modellprojekt für die Region Main-Rhön ist für die vorerst dreijährige Projektlaufzeit seit  

Juli 2008 in der Trägerschaft des Diakonischen Werkes Schweinfurt e.V. und wird von anderen 

gemeinnützigen Trägern der Altenhilfe auf Grundlage einer Kooperationsvereinbarung 

unterstützt. 

Der Kooperationsvereinbarung angeschlossen haben sich: 

�� Diakonisches Werk Schweinfurt e.V. 
�� Bayerisches Rotes Kreuz, Bezirksverband Unterfranken 
�� Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Schweinfurt e.V. 
�� Caritasverband für den Landkreis Bad Kissingen e.V. 
�� Caritasverband für den Landkreis Rhön-Grabfeld e.V. 
�� Caritasverband Haßberge e.V. 
�� Diakonisches Werk Bad Neustadt e.V. 
�� Diakonisches Werk Haßberge e.V. 
�� Juliusspitalstiftung Münnerstadt 

 
Eine eigene internetgestützte Informationsplattform unterstützt die Arbeit des Modellprojektes 
(www.Vernetzung-MainRhoen.de). 
Kontakt:  Matthias Matlachowski, Johann-Wenzel-Straße 2, 97526 Sennfeld, (09721) 77 28 - 45 

Modellprojekt „Gerontopsychiatrische 
Vernetzung in der Region Main-

Rhön“ 
Matthias Matlachowski 

Johann-Wenzel-Straße 2 
97526 Sennfeld 
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Schwerpunkte bei der Umsetzung des Modellprojektes in der Region Main-Rhön  

1. Analyse des Versorgungssystems 
�� Recherche vorhandener Dienste und Einrichtungen 
�� Recherche vorhandener Strukturen und Netzwerke 

2. Vernetzung 
�� Vernetzung des Modellprojektes 

o mit vorhandenen Strukturen in der Region (Netzwerk Pflege, ambulante Dienste, usw.) 
o mit dem ehemaligen Modellprojekt Demenzzentrum Lichtblick (SGB XI, §45c) 
o mit den Projekten der Modellregionen (Beratungsstelle Demenz Untermain, HALMA e.V.) 

�� Anregung von Vernetzung 
o der ambulanten Dienste untereinander (trägerübergreifend) 
o zwischen den ambulanten und stationären Einrichtungen (sektorenübergreifend) 
o des Gesamtsystems mit Neurologen und Gedächtniszentren der Kliniken 
o des Gesamtsystems mit vor- und nachgelagerten Einrichtungen (Hausärzte, 

Hospizvereine, usw.) 

3. Qualifizierung 
�� Qualifizierung von Angehörigen (Hilfe beim Helfen) 
�� Suche, Auswahl und  Qualifizierung von Ehrenamtlichen (Helferkreisschulungen) 
�� Unterstützung bei der Qualifizierung der Profis („Gerontopsychiatrischer Basiskurs“, o.ä.) 

o Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ambulanten Dienste 
o Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Beratungsstellen 
o Niedergelassenen Fachärztinnen und -ärzten für Allgemeinmedizin 
o Polizistinnen und Polizisten 
o usw. 

4. Entlastung 
�� Unterstützung der Beratungsdienste vor Ort 
�� Vermittlung von Klienten an die Beratungsdienste vor Ort 
�� Übernahme von Beratungsleistungen im Einzelfall (Case-Management) 
�� Anregung, Ausbau und Unterstützung von niederschwelligen Angeboten 

o Betreuungsgruppen 
o Helferkreisen 
o Angehörigengruppen 
o Sonderformen der Betreuung und Entlastung 

5. Information und gesellschaftliche Bildung 
�� Information der Gesellschaft über gerontopsychiatrische Krankheitsbilder 
�� Information über das Versorgungssystem 

o Beratungsmöglichkeiten 
o bestehende Unterstützungs- und Entlastungsmöglichkeiten 
o professionelle Möglichkeiten der ambulanten Pflege und 

Betreuung, der Kurzzeitpflege, der Ersatzpflege und der stationären Pflege 
�� Erstellung einer oder mehrerer Übersichten („Wegweiser“)  


